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N ationalparkes Ham burgisches W atten
m eer -  das Landschaftsbild  derart beein
flussen werden, daß der ursprüngliche 
C harakter zurückgedrängt würde. Ein 
Ausgleichen für diesen Eingriff kann 
nicht hergestellt werden.
2. ) Auswirkungen auf die Vogelwelt 
Das gesamte W attenm eer besitzt eine au 
ßerordentliche Bedeutung als Brutgebiet, 
Rastgebiet und M ausergebiet fü r zum 
Teil sehr seltene und sogar vom A usster
ben bedrohte See- und Watvögel. Dies 
gilt im besonderen Maße für die W attbe
reiche und Inseln im Bereich der Außen
elbe und hier insbesondere für Entenvö
gel. So befindet sich in diesem Gebiet das 
w eltw eit bedeutendste M ausergebiet der 
B randgans (100 000-150 000 Tiere). In un 
m ittelbarer Umgebung liegen die Vogel
schutzinseln Nigehörn, Scharhörn  und 
Trischen sowie das für die Vogelwelt au 
ßerordentlich bedeutsam e östliche Vor
land der Insel Neuwerk. A ufgrund der 
besonderen Schutzw ürdigkeit dieses Ge
bietes w urden das ham burgische und 
auch schleswig-holsteinische W atten
meer daher als >Feuchtgebiet von in te r
nationaler Bedeutung< (Ram sar-Konven- 
tion) anerkannt. Eine Ausweisung als 
FFH -G ebiet gemäß der EU-R ichtlinie 
N atura 2000 steht in naher Z ukunft be
vor, da Teile des ham burgischen N atio
nalparkes gemäß der EU-Vogelschutz- 
richtlinie bereits seit langem anerkannt 
sind. Es steht zu befürchten, daß die ge
planten  W indkraftanlagen die Vogel weit 
des W attenm eeres in diesem Bereich 
durch ihre besonders hohe Scheuchw ir
kung nachhaltig  beeinflussen werden. 
Insbesondere die n icht an diese Anlagen 
gewöhnten Zug- und Rastvögel könnten 
diesen für sie außerordentlich bedeutsa
men Rast- und N ahrungsplatz in Z ukunft 
w eiträum ig meiden.

3. ) Auswirkungen auf die nahe gelegenen 
Seehundsbänke
Seehunde gehören zum typischen und be
sonders wertvollen A rten inventar des 
W attenmeeres. Die B estandsentw icklung 
des letzten Jahrzehnts sowie darüber h in 
aus um fangreiche U ntersuchungen zur 
individuellen >Fitneß< dieser Tiere haben 
gezeigt, daß die G esam tpopulation nach 
dem Seehundsterben im Jah r 1988 zw ar 
in den letzten Jahren  erfreulich ange
wachsen ist, daß sie aber dennoch in er
heblichem Maße gefährdet bleibt. Vor
aussetzung für eine natürliche Entw ick
lung der Seehundpopulationen ist die E r
haltung w eiträum iger ungestörter W at
tenm eerbereiche, in denen die Tiere ra 
sten, ihre Jungen zur Welt bringen und 
großziehen können. Es ist unbestritten , 
daß Seehunde ihre angestam m ten R ast
plätze auf den Sandbänken bereits bei 
geringen Störungen verlassen. Der Bun
desm inister für Verkehr h a t deshalb in 
Abstim mung m it den zuständigen Bun
desländern im W attenm eer w eiträum ige 
Seehund-Schutzgebiete eingerichtet, die 
über weite Teile des Jahres (im Falle des 
N ationalparks H am burgisches W atten
meer sogar ganzjährig) n icht befahren 
w erden dürfen. Der Bau und Betrieb von 
W indkraftanlagen im W attenm eer -  be
sonders im Offshore-Bereich -  stellt ins

besondere für Seehund-M utter und Kind 
möglicherweise eine dauerhafte S tör
quelle von erheblichem Ausmaß dar.
In unm ittelbarer Nähe des geplanten 
W indkraftanlage-Standortes befindet 
sich auf dem sogenannten M ittelgrund 
ein bedeutendes Rast- und Setzgebiet von 
Seehunden. Aus oben genannten G rün
den ist davon auszugehen, daß die große 
G efahr besteht, daß der M ittelgrund für 
die Seehunde zum indest als Setz- und 
Aufzuchtsgebiet im Falle einer W ind- 
kraftanlagen-E rrichtung auf dem L eit
damm aufgegeben wird.

4.) Vereinbarungen zur Errichtung von 
Windkraftanlagen im Wattenmeer
Im Rahmen der trila tera len  Regierungs
konferenz zum Schutz des W attenm eeres 
haben die S taaten  D änem ark, N ieder
lande und D eutschland anläßlich ih rer 6. 
gemeinsamen D eklaration von Esbjerg 
im November 1991 verbindlich verein
bart, keine W indkraftanlagen im W at
tenm eer seeseitig der Deich- und U ferli
nie zu genehmigen und zu errichten. Die 
oben genannten S taaten  haben darüber 
hinaus anläßlich ih rer E rklärung von 
Esbjerg 1991 das in der gem einsamen E r
klärung zum Schutz des W attenm eeres 
im Jah r 1982 festgelegte Vermeidungs
prinzip ausdrücklich bekräftigt. Demzu
folge sollen solche A ktivitäten von vorn
herein unterbleiben, wenn von ihnen 
schädliche A uswirkungen auf N atu r und 
Umwelt n icht ausgeschlossen werden 
können. D arüber hinaus haben die Um 
w eltm inister anläßlich ih rer 7. T rilatera
len Konferenz zum Schutz des W atten
meeres in Leeuwarden beschlossen, einen 
M anagem ent-Plan voranzubringen und 
weitergehende Nutzungen im W atten
meer zu vermeiden, um u.a. die natürliche 
E igenart und Schönheit dieses Lebens
raum es zu erhalten. Bei dem vorgelegten 
Projektvorschlag muß jedoch davon aus
gegangen werden, daß von seiner Reali
sierung und D auerbetrieb tiefgreifende 
Störungen für die Vogelwelt, für die See
hundsbänke sowie für das Landschafts
bild ausgehen werden. Insofern w ider
spricht dieses Vorhaben dem Geist der 
getroffenen trila tera len  V ereinbarungen 
zum Schutz des W attenmeeres.

Die H am burger U m w eltbehörde ist 
grundsätzlich an einer Förderung rege
nerativer Energie-Ressourcen außeror
dentlich interessiert. Sie hat deshalb in 
diesem Zusam m enhang im F rüh jahr 1992 
in ihrem  Hause prüfen lassen, ob und in 
welchem Umfang die E rrich tung  von 
W indkraftanlagen im ham burgischen 
W attenmeer, insbesondere auf der Insel 
Neuwerk, sinnvoll sein könnte. Die Um 
weltbehörde ist nach eingehender Abw ä
gung der N utzungs- und Schutz-In teres
sen allerdings zu dem Ergebnis gelangt, 
daß im N ationalpark  H am burgisches 
W attenm eer keine W indkraftanlagen er
richtet w erden sollen. Dies gilt auch für 
die Insel Neuwerk einschließlich des ein
gedeichten Inselkernes.
Im Rahmen des N ationalparkgesetzes 
w urde zur Erreichung des Schutzzw ek- 
kes eine Reihe historisch gewachsener

Nutzungsform en in ih rer Ausübung en t
weder in bedeutendem  Um fang einge
schränkt (Betreten, Befahren, Bewei- 
dung) oder sogar gänzlich verboten (Fi
scherei, Jagd). Es w ird der betroffenen 
Öffentlichkeit -  und hier insbesondere 
der Bevölkerung an der Küste -  schwer
fallen zu verstehen, w arum  einerseits sol
che angestam m tem  Nutzungsform en 
und Rechte zugunsten des N aturschutzes 
beschnitten w erden und andererseits völ
lig neue und dem N aturschutz zuw ider
laufende W irtschaftsinteressen im W at
tenm eer zugelassen w erden sollen. Die 
Realisierung des vorgeschlagenen Pro
jektes w ürde die gemeinsam von N ieder
sachsen, Schleswig-Holstein und Ham 
burg im Elbe-M ündungsbereich vertrete
nen N aturschutzziele in ih rer E ntw ick
lung nachhaltig  schädigen.

Abschließend drängt sich die Frage auf, 
ob ein derartiges Vorhaben überhaupt 
zwingend notw endig in diesem ökolo
gisch besonders em pfindlichen Bereich 
realisiert w erden muß. Vor einer konkre
ten Aufnahme der P lanungen zu diesem 
Projekt ist zunächst die P rüfung von ge
eigneten A lternativstandorten  außerhalb 
des W attenm eer-Bereiches zu fordern, 

gez. Dr. K. Janke«

Eike H artw ig und Thomas Clemens

Neue Schilder für Naturschutz
gebiete in Schleswig-Holstein: 
Waldohreulen statt Seeadler
Nach einer Pressenotiz des schleswig
holsteinischen M inisterium s für N atur 
und Umwelt w urde in dem seit Februar 
1995 bestehenden N aturschutzgebiet 
»Schaalsee m it N iendorf er Binnensee«, 
welches ein Teil des schlesw ig-holsteini
schen und m ecklenburg-vorpom m er- 
schen N aturschutzgebietssystem s »Das 
Grüne Band« ist, erstm als fü r das Land 
Schleswig-Holstein und die alten Bun
desländer das neue Schild für N atu r
schutzgebiete aufgestellt.
In Zukunft w ird das schwarze Symbol 
der W aldohreule auf rapsgelbem , rau ten 
förmigem Fünfeckschild (entsprechend 
dem Vorbild aus den neuen Bundeslän
dern) auf N aturschutzgebiete hinweisen 
(siehe Titelfoto von SEEVÖGEL, Band 
13/Heft 3 im Septem ber 1992), und das 
bisherige weißgrüne Dreiecksschild mit 
dem Seeadler ablösen. Die entsprechende 
Verw altungsvorschrift w ird M itte Sep
tem ber im A m tsblatt für Schleswig-Hol
stein veröffentlicht und dam it rechts
kräftig.
Das Symbol der W aldohreule in ganz 
D eutschland zur K ennzeichnung von N a
turschutzgebieten einzuführen, w urde im 
Mai 1994 auf der U m w eltm inisterkonfe
renz der Länder beschlossen. Es sollte da
m it deutlich gem acht werden, daß nach 
der deutschen Vereinigung auch in den 
alten B undesländern Bewährtes der 
neuen B undesländer übernom m en w er
de. Eike H artw ig
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